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Landesplanungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt 

(LPIG)

Vom 28. April 1998

Fundstelle: GVBl. LSA 1998, S. 255

Änderungsdaten
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Teil 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Aufgabe der Landesplanung

(1) Der Gesamtraum des Landes Sachsen-Anhalt und seine Teilräume
sind durch
zusammenfassende, übergeordnete Raumordnungspläne und durch
Abstimmung
raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen
und zu sichern. Dabei
sind

unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen
und die auf der
jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen,

Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen zu treffen.

(2) Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilräume
soll sich in die Gegebenheiten und
Erfordernisse des Gesamtraumes einfügen;
die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Gesamtraumes soll die Gegebenheiten und
Erfordernisse seiner Teilräume berücksichtigen
(Gegenstromprinzip).

§ 2

Nachhaltige Raumentwicklung

Leitvorstellung der Landesplanung bei der Erfüllung ihrer
Aufgabe nach § 1 Abs. 1
ist eine
nachhaltige Raumentwicklung im Sinne des § 1
Abs. 2
des Raumordnungsgesetzes
vom 18.
August 1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), die die sozialen und wirtschaftlichen
Ansprüche an den
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt
und zu einer dauerhaften,
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großräumig ausgewogenen Ordnung führt.

§ 2 a

Allgemeine Grundsätze der
Raumordnung
zur Landesentwicklung

Neben den Grundsätzen der Raumordnung nach dem Raumordnungsgesetz
vom 18. August
1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), zuletzt geändert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 9. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2833, 2852), gelten bei der Aufstellung,
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung
von Raumordnungsplänen folgende
weitere Grundsätze der Raumordnung als Vorgaben für
Abwägungs- und
Ermessensentscheidungen:

Im Gesamtraum
des Landes Sachsen-Anhalt ist die Siedlungs- und Freiraumstruktur
so zu entwickeln,
dass die Eigenart des Landes, seiner Teilräume, Städte und Dörfer
erhalten wird. Dabei ist insbesondere die demographische Entwicklung zu
berücksichtigen.

Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts im besiedelten und unbesiedelten
Bereich
ist zu sichern. In den jeweiligen Teilräumen sind ausgeglichene wirtschaftliche,
infrastrukturelle, soziale, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben.

Die Raumstruktur
Sachsen-Anhalts ist gekennzeichnet durch den ländlichen Raum,
die Verdichtungsräume
Halle und Magdeburg und Wachstumsräume außerhalb der
Verdichtungsräume.

Für den Ordnungsraum (Verdichtungsraum und der den Verdichtungsraum
umgebende Raum) sind verstärkt ordnende Maßnahmen im Sinne einer stärkeren
planerischen Steuerung der räumlichen Nutzung erforderlich.

Die Verdichtungsräume sind in ihren zentralen Funktionen insbesondere
für
Innovations- und internationale Wettbewerbsfähigkeit, als internationale
Verkehrs-
und Kommunikationsknotenpunkte, als Arbeitsmarktschwerpunkte und als Zentren
der Wissenschaft, Bildung und Kultur zu stärken.

Der ländliche Raum ist als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eigenständiger
Bedeutung zu entwickeln.

Der ländliche Raum einschließlich seiner Wachstumsräume
außerhalb der
Verdichtungsräume hat gemeinsam mit den Verdichtungsräumen
zu einer
ausgewogenen Entwicklung des Landes beizutragen.

Die Wachstumsräume außerhalb der Verdichtungsräume sind
in ihrer bisherigen
Entwicklung zu eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsräumen
zu unterstützen und
zu stärken. Auch in den ländlichen Räumen
sind Wachstumsräume erkennbar, die
ein eigenständiges zukunftsfähiges
Profil aufweisen und über dynamische
Wirtschaftsstandorte verfügen. Diese
Räume sind insbesondere hinsichtlich ihrer
Entwicklung weiter zu stärken,
um eine Potenzialfunktion für den ländlichen Raum
wahrnehmen zu können.
Die Zentralen Orte im ländlichen Raum sollen hierbei als
Träger der Entwicklung
wirken.

In Sachsen-Anhalt
sind durch die Festlegung eines Systems der Zentralen Orte in
allen Landesteilen
gleichwertige Lebensbedingungen für die Bevölkerung zu
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entwickeln.

Die Zentralen Orte wirken als Kerne der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Sie haben
über ihren eigenen örtlichen Bedarf hinaus für ihren Verflechtungsbereich
bei
zumutbarer Erreichbarkeit Mindeststandards der Versorgungsfunktionen
insbesondere
in den Bereichen Wohnen und Arbeiten, Bildung, Handel und
Dienstleistungen, Kultur,
Sport und Freizeit, Gesundheit und soziale Versorgung
sowie Verwaltung zu gewährleisten.

Allen Bevölkerungsgruppen ist der gleichberechtigte und diskriminierungsfreie
Zugang zu Versorgungsangeboten, zu Leistungen des Bildungswesens, zu
kulturellen
und sportlichen Angeboten sowie zu sozialen und technischen
Infrastruktureinrichtungen
zu gewährleisten.

Für ländliche Räume mit geringer Einwohnerdichte (weniger
als 70 Einwohner/km²
im Landkreis) sind im Rahmen des Zentrale-Orte-Systems
spezifische Lösungen zur
Sicherung der Daseinsvorsorge zu entwickeln.

Die Zentralen Orte sind entsprechend ihrer Funktionen besonders zu fördern.

Die Siedlungsentwicklung
ist auf Zentrale Orte auszurichten. Bei der
Siedlungsentwicklung ist der städtebaulichen
Innenentwicklung, der
Wohnungsmodernisierung, der städtebaulichen Erneuerung
und der Verbesserung
des Wohnumfeldes Vorrang vor der Neuausweisung von Flächen
im Außenbereich
einzuräumen.

Eine weitere Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden.

Die wirtschaftliche
Entwicklung ist durch die Beseitigung bestehender
Beschäftigungs- und Strukturprobleme
in Sachsen-Anhalt zu stärken. Ziel ist eine
nachhaltige Sicherung des Angebots
an Arbeitsplätzen und eine Verstetigung des
Wirtschaftswachstums. Dazu sind
angemessene und bedarfsgerechte
Voraussetzungen in allen Teilräumen zu schaffen
und vorzuhalten.

In allen Teilräumen des Landes ist die Leistungsfähigkeit der
Wirtschaft zu stärken
und zu entwickeln. Die Standortvoraussetzungen der Wirtschaft
des Landes sind im
Rahmen einer nachhaltigen Gesamtentwicklung durch:

den Ausbau der Infrastruktur,

eine zielgerichtete Entwicklung der Innovationspotenziale,

die gezielte Förderung von industriellen Ansiedlungen,

die Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen,

die Entwicklung produktionsorientierter Dienstleistungen,

die Stärkung kleiner und mittlerer Betriebe,

die Sanierung alter Industriestandorte einschließlich der Beseitigung
vorhandener Altlasten sowie einer am Bedarf orientierten Revitalisierung der
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Standorte
und der Ausweisung neuer Standorte

zu entwickeln.

Es ist dabei der Aufbau einer räumlich ausgewogenen, modernen und
technologieorientierten Wirtschaftsstruktur anzustreben, die Sachsen-Anhalt im
nationalen
und internationalen Wettbewerb positioniert und dazu beiträgt, den
wirtschaftlichen
Rückstand gegenüber anderen Regionen zu kompensieren. Die
Entstehung und
weitere Ausprägung von wirtschaftsstrukturellen Verflechtungen ist
in allen
Teilräumen zu sichern und weiterzuentwickeln.

Wachstumsräume außerhalb der Verdichtungsräume weisen besondere
Potenziale
und Entwicklungsverläufe auf, die weiterzuentwickeln sind. Diesen
Räumen kommt
insbesondere bei der wirtschaftlichen Stabilisierung des ländlichen
Raums große
Bedeutung zu.

Die Bildungs-, Forschungs-, Technologie- und Wissenschaftseinrichtungen
in
Sachsen-Anhalt sind als wichtige Wachstumsfaktoren weiterzuentwickeln. Es ist
ein
leistungsfähiges und hochwertiges Angebot zu sichern.

Mit der Weiterentwicklung und Profilierung der bestehenden Ausbildungs-
und
Qualifikationszentren, der wirtschaftsnahen Forschungs- und
Entwicklungsinfrastruktur
sowie von Technologietransfereinrichtungen sind günstige
Rahmenbedingungen für
die Gründung selbstständiger Existenzen und für
innovative Weiterentwicklungen
in den Unternehmen vorzuhalten.

Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben sind bei Planungen und Maßnahmen
des
ländlichen Raums besonders zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere
bei Maßnahmen
zur Verbesserung der Infrastruktur, der Wirtschaftsstruktur und
der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit.

Der Tourismus
ist als Wirtschaftszweig nachhaltig, umwelt- und sozialverträglich
unter Berücksichtigung
des Prinzips der Barrierefreiheit zu stärken und auszubauen.

Als Kernland deutscher Geschichte mit Baudenkmälern von herausragender
Bedeutung ist in Sachsen-Anhalt der Kulturtourismus zu stärken und zu sichern.

Die Voraussetzungen
für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft sind im Land
Sachsen-Anhalt zu
sichern. Die Land- und Forstwirtschaft ist für die Sicherstellung
der Ernährung
der Bevölkerung, die Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe zur
stofflichen
und energetischen Verwertung und als wichtiger Gestalter der
Kulturlandschaft flächendeckend
im Land zu erhalten. Die Land- und
Ernährungswirtschaft sowie die Forstwirtschaft
sind in diesem Sinne
weiterzuentwickeln und zu stärken, um Beschäftigungs-
und
Einkommensmöglichkeiten zu erhalten und zu schaffen.

Die Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft durch das Land ist
insbesondere auf
die Beratung, Aus- und Weiterbildung, die praxisnahe Forschung und
Entwicklung,
die Modernisierung der Betriebe mit dem Schwerpunkt der Erhöhung
der
Wertschöpfung, das Agrarmarketing zur Stärkung des Regionalbezugs sowie
die
Umsetzung der Klimaschutzziele auszurichten.
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Zur besseren Einbindung Sachsen-Anhalts in den europäischen Wirtschaftsraum
und zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes sind die Entwicklungsachsen
zwischen
und in den Oberzentren und ihren Verdichtungsräumen weiterzuentwickeln.
Die
transeuropäischen Netze sind dabei von besonderer Bedeutung. Raumordnung
und
Landesentwicklung wirken darauf hin, dass die Oberzentren Sachsen-Anhalts in
das Netz
der europäischen Metropolregionen einbezogen werden. Die Einbindung
und die
Entwicklung des ländlichen Raumes und der großen Erholungsräume
sind zu sichern.

Die Verkehrsinfrastruktur ist als wesentlicher Bestandteil eines innerhalb
des Landes und
über die Landesgrenzen hinaus vernetzten Wirtschaftsraumes als
Voraussetzung für
Mobilität, Wachstum und Beschäftigung in allen Teilräumen
des Landes zu sichern und
auszubauen. Die Verkehrssysteme sind zur Sicherung von
Standortattraktivität und
Lebensqualität in allen Landesteilen bedarfsgerecht
zu gestalten. Dabei müssen die
Zentralen Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut erreichbar sein.

Die Kulturlandschaft
Sachsen-Anhalts ist in ihrer Vielfalt und mit den sie prägenden
Merkmalen sowie
mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Historische
Landschaften, die auch städtische und industriell
gewerbliche Gebiete umfassen,
sind zu bewahren.

Darüber hinaus ist ein harmonisches Nebeneinander unterschiedlicher
Landschaftstypen anzustreben, bei dem ihre ökologischen, ökonomischen,
sozialen
und kulturellen Funktionen dauerhaft erhalten bleiben und keine dieser Funktionen
gänzlich zulasten der anderen entwickelt wird.

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden hat zur Minimierung der Inanspruchnahme
von
Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke und insbesondere der Minimierung
der
Versiegelung von Böden beizutragen.

Zur Sicherung der Funktions- und Regenerationsfähigkeit der Naturgüter
Boden, Luft,
Wasser sowie der Pflanzen- und Tierwelt ist die Inanspruchnahme des
Freiraumes durch
Siedlungen, Einrichtungen und Trassen der Infrastruktur, gewerbliche
Anlagen, Anlagen
zur Rohstoffgewinnung und andere Nutzungen auf das notwendige Maß
zu beschränken.
Planungen, die mit Inanspruchnahme von Freiraum verbunden sind,
bedürfen besonderer
Umsicht. Dies gilt insbesondere für unvermeidbare Zerschneidungen
des Freiraumes
durch Infrastrukturtrassen. Durch schutzbezogene Festlegungen für
den Freiraum ist ein
landesweites und länderübergreifendes ökologisches
Verbundsystem zu schaffen.

Dem vorbeugenden Hochwasserschutz ist verstärkte Aufmerksamkeit zu
widmen. Zum
Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung sowie zur Vermeidung
wirtschaftlicher
Schäden sind Gebiete zum vorbeugenden Hochwasserschutz zu erhalten
oder zu
schaffen.

Für Oberflächengewässer und das Grundwasser ist ein guter
ökologischer und
chemischer Zustand zu erhalten oder zu erreichen. Die Trinkwasserversorgung
ist durch
eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten.

In allen Teilen
des Landes sind entsprechend ihrer Eignung Voraussetzungen für
eine versorgungssichere,
rationelle und umweltschonende Energieversorgung unter
Berücksichtigung des
Einsatzes erneuerbarer Energien zu schaffen.

Die Regionalplanung hat geeignete Flächen für die Nutzung der
Windenergie
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festzulegen. Die Entwicklung der Windkraftkapazität ist auf die
Erneuerung
bisheriger Windkraftanlagen mit dem Ziel einer Leistungskraftsteigerung
(Repowering) bestehender Anlagen in den Eignungs- und Vorranggebieten für die
Nutzung der Windenergie zu konzentrieren.

Rohstoffgewinnung hat sich im Rahmen einer räumlich geordneten Gesamtentwicklung
des Landes zu vollziehen. Unter Beachtung der Standortgebundenheit zur
Rohstoffgewinnung
sind Rohstofflagerstätten zu sichern, um eine langfristige Versorgung
der Volkswirtschaft
zu gewährleisten.

Zum Schutz der Erdatmosphäre und des Klimas sind im Sinne langfristiger
Vorsorge die
Möglichkeiten zur Eindämmung des Treibhauseffektes und der
damit verbundenen Folgen
für Mensch und Natur zu nutzen.

§ 2 b

Zentrale Orte

(1) Zentraler Ort ist ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil
als zentrales Siedlungsgebiet einer
Gemeinde einschließlich seiner Erweiterungen
im Rahmen einer geordneten städtebaulichen
Entwicklung. Der Zentrale Ort ist
im Raumordnungsplan durch den Träger der Planung
festzulegen. Dabei sind insbesondere
die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Zentralen Ortes und
die Erreichbarkeit
für die Einwohner seines Verflechtungsbereiches zu berücksichtigen.

(2) Als Zentrale Orte sind in einem dreistufigen System in
den Raumordnungsplänen
Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren festzulegen.
Oberzentren und Mittelzentren sind
im Landesentwicklungsplan, Grundzentren im Regionalen
Entwicklungsplan festzulegen.

Teil 2

Raumordnungspläne

§ 3

Allgemeine Vorschriften über
Raumordnungspläne

(1) Die Raumordnungspläne legen die Ziele der Raumordnung
und die Grundsätze der
Raumordnung für

das Landesgebiet (Landesentwicklungsplan),

die Planungsregionen (Regionale Entwicklungspläne) und

bestimmte Teilräume (Regionale Teilgebietsentwicklungspläne)

fest.

(2) Die im Raumordnungsgesetz festgelegten Grundsätze
der Raumordnung können in den
Raumordnungsplänen durch weitere Grundsätze
der Raumordnung ergänzt werden, soweit sie
diesen und der Leitvorstellung der
nachhaltigen Raumentwicklung nicht widersprechen.

(3) Die Grundsätze der Raumordnung sind nach Maßgabe
der Leitvorstellung einer
nachhaltigen Raumentwicklung und des Gegenstromprinzips
des § 1 Abs. 2
für den jeweiligen
Planungsraum und einen regelmäßig mittelfristigen
Zeitraum durch die Raumordnungspläne zu
konkretisieren.
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(4) Die Grundsätze der Raumordnung sind bei der Aufstellung
der Raumordnungspläne
gegeneinander und untereinander abzuwägen. In der
Abwägung sind auch der Umweltbericht
nach §
3 a
und die Ergebnisse des Anhörungsverfahrens nach § 3 b
zu berücksichtigen.
Sonstige öffentliche Belange sowie private Belange
sind in der Abwägung zu berücksichtigen,
soweit sie auf der jeweiligen
Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. In der
Abwägung sind auch die
Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes
zu berücksichtigen; soweit diese erheblich beeinträchtigt werden
können,
sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit
oder
Durchführung von derartigen Eingriffen sowie die Einholung der Stellungnahme
der Kommission
anzuwenden (Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).

(5) Die Raumordnungspläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur
enthalten, insbesondere zu

der anzustrebenden Siedlungsstruktur,

der anzustrebenden Freiraumstruktur und

den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur.

Bei Festlegungen zur anzustrebenden Freiraumstruktur kann in den Raumordnungsplänen
bestimmt werden, daß in diesem Gebiet unvermeidbare Beeinträchtigungen
der
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes an anderer
Stelle
ausgeglichen, ersetzt oder gemindert werden können.

(6) Die Raumordnungspläne sollen auch diejenigen Festlegungen
zu raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen und
Personen des Privatrechts nach § 4
Abs. 3
des Raumordnungsgesetzes
enthalten, die zur Aufnahme in Raumordnungspläne
geeignet und nach Maßgabe
von Absatz 4 zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich
sind und die
durch Ziele oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können. Neben
den Darstellungen in Fachplänen des Verkehrsrechts sowie des Wasser- und
Immissionsschutzrechts
gehören hierzu insbesondere:

die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege im Landschaftsprogramm und in Landschaftsrahmenplänen
aufgrund
der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes
und des Naturschutzgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
,

die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der forstlichen Rahmenpläne
aufgrund der Vorschriften des Bundeswaldgesetzes
und des Landeswaldgesetzes
,

die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung
nach
den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
und des Abfallgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt
,

die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen aufgrund des
Landwirtschaftsgesetzes Sachsen-Anhalt
und der Vorplanung nach den Vorschriften des
Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur
und des
Küstenschutzes"
.

(7) Die Festlegungen nach den Absätzen 5 und 6 können
auch Gebiete bezeichnen,

die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen
vorgesehen sind und
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andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen,
soweit diese mit den
vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordnung
nicht vereinbar sind
(Vorranggebiete),

in denen bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der
Abwägung
mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen
werden soll (Vorbehaltsgebiete),

die für bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen geeignet sind, die
städtebaulich nach
§ 35
des Baugesetzbuchs
zu beurteilen sind und an anderer Stelle im Planungsraum
ausgeschlossen werden (Eignungsgebiete).

Es kann vorgesehen werden, daß Vorranggebiete für raumbedeutsame Nutzungen
zugleich die
Wirkungen von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen
nach Satz 1 Nr. 3 haben
können. Dies gilt auch für Vorbehaltsgebiete.

(8) Bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung
von Raumordnungsplänen ist eine
Umweltprüfung im Sinne der Richtlinie 2001/42/EG
des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung
der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und
Programme (ABl. EG Nr. L 197 S.
30) durchzuführen. Dabei ist ein Umweltbericht entsprechend
den §§ 3 a
und 3 b
zu erstellen.

(9) Von der Umweltprüfung kann bei geringfügigen
Änderungen oder Ergänzungen von
Raumordnungsplänen abgesehen werden,
wenn nach den Kriterien des Anhangs II der
Richtlinie 2001/42/EG festgestellt worden
ist, dass die Änderungen voraussichtlich keine
erheblichen Umweltauswirkungen
haben werden. Diese Feststellung ist unter Beteiligung der in
§ 3 a Abs. 3
genannten Behörden zu treffen. Die zu dieser Feststellung führenden Erwägungen
sind in den Begründungsentwurf aufzunehmen.

(10) Bei der Aufstellung von Zielen der Raumordnung sind
die öffentlichen Stellen und Personen
des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht
nach § 4
des Raumordnungsgesetzes
begründet
werden soll, zu beteiligen.

(11) Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind in
den Raumordnungsplänen in
beschreibender und, soweit möglich, auch durch
kartographische Darstellung festzulegen.

(12) Der Landesentwicklungsplan ist mit dem Bund und den
Nachbarländern, die Regionalen
Entwicklungspläne und die Regionalen Teilgebietsentwicklungspläne
sind mit den benachbarten
Planungsräumen abzustimmen. Wird die Durchführung
eines Plans voraussichtlich erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen
Staates haben, so ist dieser entsprechend den
Grundsätzen des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung zu beteiligen.

(13) Dem Raumordnungsplan ist eine Begründung beizufügen,
die den Inhalt des
Raumordnungsplanes erläutert und das Abwägungsergebnis
nach Absatz 4 darstellt. Die
Begründung des Raumordnungsplans enthält auch

eine zusammenfassende Erklärung,

wie Umwelterwägungen
in den Raumordnungsplan einbezogen wurden,

wie der Umweltbericht nach §
3 a, die Ergebnisse der Anhörungsverfahren nach § 3
b
und die geprüften Alternativen in der Abwägung berücksichtigt wurden,

die Benennung der vorgesehenen Maßnahmen zur Überwachung der
erheblichen
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Umweltauswirkungen bei der Verwirklichung des Raumordnungsplans.

(14) Die Vorschriften dieses Gesetzes für die Aufstellung
von Raumordnungsplänen gelten auch
für die Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung von Raumordnungsplänen.

(15) Werden durch Änderungen oder Ergänzungen eines
Raumordnungsplans die Grundzüge
der Planung nicht berührt, kann ein Verfahren
durchgeführt werden, in dem nur den betroffenen
öffentlichen Stellen und
den Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht nach § 4
des Raumordnungsgesetzes
begründet werden soll, Gelegenheit gegeben wird, innerhalb eines
Monats Stellung
zu nehmen; auf eine Erörterung kann verzichtet werden.

§ 3 a

Umweltbericht

(1) Als gesonderter Bestandteil der Begründung des Raumordnungsplans
gemäß § 3 Abs. 13
ist
ein Umweltbericht zu erstellen. Die öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich
von den
Umweltauswirkungen berührt werden kann, sind bei der Festlegung des
Umfangs- und
Detaillierungsgrades des Umweltberichts zu beteiligen.

(2) Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen erheblichen
Auswirkungen, die die
Verwirklichung des Raumordnungsplans auf die Umwelt hat, sowie
vernünftige Alternativen
unter Berücksichtigung der Zielsetzungen und des
räumlichen Geltungsbereichs des
Raumordnungsplans entsprechend dem Planungsstand
ermittelt, beschrieben und bewertet. Im
Einzelnen umfasst der Umweltbericht die in
Anhang I der Richtlinie 2001/42/EG genannten
Angaben, soweit sie unter Berücksichtigung
des gegenwärtigen Wissensstandes auf der
jeweiligen Planungsebene erkennbar
und von Bedeutung sind.

(3) Der Umweltbericht wird von der für die Ausarbeitung
des Raumordnungsplans zuständigen
Stelle auf der Grundlage von Stellungnahmen
der jeweiligen Behörden erstellt, zu deren
Aufgaben die Wahrnehmung der Belange
gehört, die in Anhang I Buchst. f der Richtlinie
2001/42/EG genannt sind; beim
Landesentwicklungsplan sind dies Stellungnahmen der in ihrem
Aufgabenbereich betroffenen
obersten Landesbehörden, bei den Regionalen
Entwicklungsplänen Stellungnahmen
der in ihrem Aufgabenbereich betroffenen unteren oder,
sofern diese nicht vorhanden
sind, sonst zuständigen Landesbehörden.

(4) Der Umweltbericht kann bei Regionalen Entwicklungsplänen
auf zusätzliche oder andere
erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden,
wenn für den Landesentwicklungsplan,
aus dem der Regionale Entwicklungsplan
entwickelt ist, bereits eine Umweltprüfung
durchgeführt worden ist.

§ 3 b

Anhörungsverfahren

Bei der Erstellung des Umweltberichts ist die Öffentlichkeit
einzubeziehen. Hierzu ist der Entwurf
des Landesentwicklungsplans bei der obersten
Landesplanungsbehörde, der Entwurf des
Regionalen Entwicklungsplans bei der
zuständigen Regionalen Planungsgemeinschaft für einen
angemessenen Zeitraum
von mindestens einem Monat auszulegen. Zugleich ist der Entwurf in
das Internet einzustellen.
Über Ort und Zeit der Auslegung des Entwurfs des
Landesentwicklungsplans ist
neben der Bekanntmachung nach diesem Gesetz landesweit in
der Tagespresse vorher
zu informieren. Ort und Zeit der Auslegung der Entwürfe der
Regionalen Entwicklungspläne
sind nach § 7 Abs. 7 vorher bekannt zu machen. In den
Bekanntmachungen und Veröffentlichungen
ist darauf hinzuweisen, dass bis zum Ablauf der
Auslegungsfrist Gelegenheit zur Stellungnahme
gegenüber der für die Ausarbeitung des
Raumordnungsplans zuständigen
Stelle gegeben wird.
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a)

b)

c)

a)

b)

a)

b)

c)

1.

2.

3.

§ 4

Inhalt des Landesentwicklungsplans

(1) Der Landesentwicklungsplan enthält die landesbedeutsamen
Ziele und Grundsätze der
Raumordnung, die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung
der nachhaltigen Raumentwicklung
des Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind.

(2) Die Festlegungen zur Raumstruktur sollen mindestens enthalten:

zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, soweit erforderlich

Zentrale Orte
der oberen und mittleren Stufe,

Verdichtungsräume und

überregionale Achsen,

zur anzustrebenden Freiraumstruktur

schutzbezogene
Festlegungen für Natur und Landschaft sowie für
Hochwasserschutz,

nutzungsbezogene Festlegungen für Wassergewinnung, Rohstoffgewinnung,
Landwirtschaft, Tourismus und Erholung,

zu sichernde Standorte und Trassen für Infrastruktur

Verkehrsinfrastruktur
und Umschlaganlagen von Gütern,

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur,

Standorte für überregional bedeutsame Industrieansiedlungen.

§ 5

Aufstellung des Landesentwicklungsplans

(1) Die oberste Landesplanungsbehörde leitet das Aufstellungsverfahren
ein, indem sie die
allgemeinen Planungsabsichten der Landesregierung zum Landesentwicklungsplan
im
Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt bekanntmacht mit dem Hinweis
darauf, daß hierzu
Anregungen und Bedenken vorgebracht werden können.

(2) Der Entwurf des Landesentwicklungsplans wird von der obersten
Landesplanungsbehörde
unter Beteiligung aller Ressorts erarbeitet. Er ist danach
den in § 3 a Abs. 3 Halbsatz 1
genannten Behörden, den Regionalen Planungsgemeinschaften, den öffentlichen
Stellen und
Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht nach § 4
des Raumordnungsgesetzes
begründet werden soll, sowie Verbänden und Vereinigungen, deren Aufgabenbereich
für die
Landesentwicklung von Bedeutung ist, zur Stellungnahme zuzuleiten. Die
Anregungen und
Bedenken der Beteiligten sind mit diesen zu erörtern.

(3) Die Landesregierung beschließt den Landesentwicklungsplan
durch Verordnung*
. Sie wird
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

1.

2.

3.

ermächtigt, einzelne unter Nummer 3 des Gesetzes über den Landesentwicklungsplan
des
Landes Sachsen-Anhalt festgelegte Ziele (Z) der Raumordnung zur nachhaltigen
Raumentwicklung durch Verordnung zu ändern. Die in dem Gesetz enthaltenen und
durch
Verordnung geänderten Ziele sind in der Verordnung ausdrücklich anzugeben.
Mit dem In-Kraft-
Treten der Verordnung nach Satz 1 tritt das Gesetz über den
Landesentwicklungsplan des
Landes Sachsen-Anhalt außer Kraft.

(4) Die Landesregierung stellt vor dem Beschluss nach Absatz
3 Satz 1 und 2 das
Einvernehmen mit dem Landtag her. § 3 Abs. 14
bleibt unberührt. Der Landesentwicklungsplan
kann bei den Landesplanungsbehörden
von jedermann eingesehen werden.

*
[vgl.
Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt
vom 16. Februar 2011 (GVBl.
LSA S. 160)]

§ 6

Inhalt der Regionalen Entwicklungspläne

(1) Die Regionalen Entwicklungspläne sind aus dem Landesentwicklungsplan
zu entwickeln. Die
darin festgelegten landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze
der Raumordnung sind zu
übernehmen und, soweit erforderlich, zu konkretisieren
und zu ergänzen. Dabei sind die Ziele
und Grundsätze der Raumordnung, die
der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der
nachhaltigen Raumentwicklung in der Planungsregion
dienen, festzulegen.

(2) Die Flächennutzungspläne und die Ergebnisse
der von Gemeinden beschlossenen
sonstigen städtebaulichen Planungen sind in
der Abwägung zu berücksichtigen.

(3) In den Regionalen Entwicklungsplänen sind, soweit
erforderlich, mindestens festzulegen:

die Zentralen Orte der unteren Stufe (Grundzentren),

Siedlungsschwerpunkte in den im Landesentwicklungsplan festgelegten
Verdichtungsräumen,

die räumliche Konkretisierung und Ergänzung der im Landesentwicklungsplan
ausgewiesenen schutz- und nutzungsbezogenen Festlegungen zur Freiraumstruktur,
insbesondere
zu

Natur und Landschaft
unter maßgeblicher Berücksichtigung des Ökologischen
Verbundsystems,

Landwirtschaft,

Rohstoffgewinnung,

Wassergewinnung,

Tourismus und Erholung,

Kultur- und Denkmalpflege,

Hochwasserschutz (Hochwasserentstehungsgebiete),
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h)

i)

j)

k)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4.

5.

Wiederbewaldung,

Siedlungsbeschränkungsgebieten im Bereich von Flugplätzen,

Windenergieanlagen,

Gebieten zur Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen,

zu sichernde Standorte und Trassen für Infrastruktur

regional bedeutsame
Verkehrstrassen,

regional bedeutsame Standorte für Industrie und Gewerbe,

regional bedeutsame Standorte für Verkehrsanlagen,

regional bedeutsame Standorte für Ver- und Entsorgungsanlagen,

regional bedeutsame Standorte für großflächige Freizeitanlagen,

regional bedeutsame Standorte für militärische Anlagen,

regional bedeutsame Standorte für sonstige Anlagen,

weitere, im Landesentwicklungsplan bestimmte, aber den Regionalen Entwicklungsplänen
vorbehaltene Festlegungen.

(4) Die Regionalen Entwicklungspläne sind nach Form und
Inhalt einheitlich mit einer
kartographischen Darstellung im Maßstab 1:100000
zu erarbeiten.

§ 7

Aufstellung der Regionalen Entwicklungspläne

(1) Die Regionale Planungsgemeinschaft leitet das Aufstellungsverfahren
ein, indem sie die
allgemeinen Planungsabsichten zum Regionalen Entwicklungsplan
öffentlich in den Landkreisen
und kreisfreien Städten bekanntgemacht und
den öffentlichen Stellen und Personen des
Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht
nach § 4
des Raumordnungsgesetzes
begründet
werden soll, sowie den Verbänden und Vereinigungen, deren Aufgabenbereich
für die
Regionalentwicklung von Bedeutung ist, mitteilt. Damit ist die Aufforderung
zu verbinden,
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Bekanntgabe Vorschläge
für den Entwurf des
Regionalen Entwicklungsplanes mitzuteilen.

(2) Der Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes ist unter
Mitwirkung der Landkreise,
kreisfreien Städte und Gemeinden der Planungsregion
zu erarbeiten und der obersten
Landesplanungsbehörde mitzuteilen. Hält
diese im Entwurf enthaltene Ziele und Grundsätze der
Raumordnung für unvereinbar
mit dem Raumordnungsgesetz, mit diesem Gesetz oder aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen
oder sonstigen Rechtsvorschriften, weist sie die Regionale
Planungsgemeinschaft darauf
hin. Diese hat sich damit auseinanderzusetzen.

(3) Der Entwurf ist danach den Beteiligten nach Absatz 1 und
den in § 3 a Abs. 3
genannten
Behörden zuzuleiten. Ihnen ist die Möglichkeit zu geben, innerhalb
einer angemessenen Frist
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Anregungen und Bedenken vorzubringen. Die vorgebrachten
Anregungen und Bedenken sind
mit den Beteiligten zu erörtern.

(4) Die Regionale Planungsgemeinschaft kann den Entwurf des
Regionalen Entwicklungsplanes
in den Kreis- und Gemeindeverwaltungen der Planungsregion
öffentlich auslegen. Die
Regionalversammlung beschließt die Dauer der
öffentlichen Auslegung und die Art und Weise
der Behandlung der eingegangenen
Hinweise der Bürgerinnen und Bürger. Erfolgt eine
öffentliche Auslegung,
so ist diese in den Gemeinden ortsüblich bekanntzumachen mit dem
Hinweis, daß
Anregungen und Bedenken innerhalb der vorgegebenen Frist vorgebracht werden
können.

(5) Die Regionalversammlung entscheidet über die vorgebrachten
Anregungen und Bedenken
sowie darüber, ob eine erneute Beteiligung und Auslegung
nach den Absätzen 3 und 4 wegen
erheblicher Änderungen des Entwurfs erforderlich
ist.

(6) Der Regionale Entwicklungsplan ist von der Regionalversammlung
zu beschließen. Er
bedarf der Genehmigung der obersten Landesplanungsbehörde.
Die Genehmigung darf nur
versagt werden, wenn der Regionale Entwicklungsplan nicht
ordnungsgemäß
zustandegekommen ist oder dem Raumordnungsgesetz, diesem
Gesetz, den aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften
widerspricht. Die Genehmigung gilt als
erteilt, wenn sie nicht innerhalb einer Frist
von zwei Monaten versagt wird.

(7) Der Regionale Entwicklungsplan ist einschließlich
seiner kartographischen Darstellung in der
für Satzungen der Landkreise und
kreisfreien Städte vorgeschriebenen Form zu veröffentlichen.

§ 8

Regionale Teilgebietsentwicklungspläne

(1) Für Gebiete, in denen Braunkohleaufschluß-
oder -abschlußverfahren durchgeführt werden
sollen, ist ein Regionaler
Teilgebietsentwicklungsplan aufzustellen. Diese Regionalen
Teilgebietsentwicklungspläne
enthalten die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die der
Entwicklung, Ordnung
und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung für den Aufschluß, die
Sanierung und Rekultivierung in den entsprechenden Planungsregionen zugrunde zu legen
sind.

(2) In verdichteten Räumen oder bei sonstigen raumstrukturellen
Verflechtungen kann durch
den Träger der Regionalplanung im Benehmen mit der
obersten Landesplanungsbehörde
ebenfalls ein Regionaler Teilgebietsentwicklungsplan
aufgestellt werden.

(3) Der Regionale Teilgebietsentwicklungsplan kann zugleich
die Funktion eines gemeinsamen
Flächennutzungsplans nach § 204
Baugesetzbuch
übernehmen, wenn alle betroffenen
Gemeinden dem zugestimmt haben und wenn er
den Vorschriften dieses Gesetzes und den
Vorschriften des Baugesetzbuchs entspricht
(Regionaler Flächennutzungsplan). Im Regionalen
Flächennutzungsplan sind
sowohl die Festlegungen im Sinne des §
3 Abs. 5 bis 7
als auch die
Darstellungen im Sinne des § 5
des Baugesetzbuchs
und der Baunutzungsverordnung zu
kennzeichnen.

(4) Für die Aufstellung des Regionalen Teilgebietsentwicklungsplans
gilt § 7
entsprechend; die
Gemeinden im Planungsraum sind bei der Aufstellung des Regionalen
Teilgebietsentwicklungsplans verpflichtet, die Öffentlichkeit in ortsüblicher
Form über den Inhalt
des Entwurfs zu informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben.

(5) Übernimmt der Regionale Teilgebietsentwicklungsplan
zugleich die Funktion eines
gemeinsamen Flächennutzungsplans, sind auch die
Verfahrens- und Formvorschriften des
Baugesetzbuchs einzuhalten.
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2.

3.

1.

2.

3.

§ 9

Planerhaltung

(1) Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften sowie von
Abwägungsmängeln ist ausgeschlossen bei

Verfahrensmängeln, die auf das Abwägungsergebnis
ohne Einfluß gewesen sind,

Unvollständigkeit der Begründung des Raumordnungsplans,

Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich noch auf das Abwägungsergebnis
von
Einfluß gewesen sind.

(2) Eine Verletzung der für Raumordnungspläne geltenden
Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht nach Absatz 1 unbeachtlich ist, kann
nur innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des
Raumordnungsplans schriftlich gegenüber
dem für die Aufstellung des Raumordnungsplans
zuständigen Planungsträger
geltend gemacht werden; der Sachverhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen
soll, ist dabei darzulegen.

(3) Abwägungsmängel, die nicht unbeachtlich sind
und die durch ein ergänzendes Verfahren
behoben werden können, führen
nicht zur Nichtigkeit des Raumordnungsplans. Bis zur
Behebung der Mängel entfaltet
der Raumordnungsplan keine Bindungswirkungen.

§ 10

Zielabweichungsverfahren

(1) Von einem in einem Raumordnungsplan festgelegten Ziel
der Raumordnung kann
abgewichen werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden und

die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar
ist,

Gründe des Wohles der Allgemeinheit die Abweichung von dem Ziel der
Raumordnung
rechtfertigen oder

die Verwirklichung des Ziels der Raumordnung zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Härte führen würde

und wenn die Abweichung mit
einer nachhaltigen Raumentwicklung vereinbar ist.

(2) Antragsbefugt sind die öffentlichen Stellen und
Personen nach § 5
Abs. 1
des
Raumordnungsgesetzes
sowie die Gemeinden und Landkreise, die das Ziel der Raumordnung
zu beachten haben.

(3) Die oberste Landesplanungsbehörde gibt der Regionalen
Planungsgemeinschaft, den
betroffenen öffentlichen sowie den sonstigen fachlich
berührten Stellen innerhalb eines Monats
Gelegenheit zur Stellungnahme. In Fällen
von erheblicher Bedeutung, oder wenn mit
betroffenen obersten Landesbehörden
kein Einvernehmen hergestellt werden kann, hat die
Landesregierung zu entscheiden.
Die Entscheidung zur Abweichung vom
Landesentwicklungsplan ist der Regionalen Planungsgemeinschaft
mitzuteilen.

(4) Der Antrag auf Abweichung vom Regionalen Entwicklungsplan
ist bei der Geschäftsstelle
der Regionalen Planungsgemeinschaft zu stellen.
Sie gibt den betroffenen öffentlichen sowie
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1.

2.

den sonstigen fachlich berührten
Stellen Gelegenheit, innerhalb eines Monats Stellung zu
nehmen. Die Regionalversammlung
entscheidet über den Abweichungsantrag und teilt die
Entscheidung dem Antragsteller,
der obersten Landesplanungsbehörde und den Beteiligten
nach Satz 2 unverzüglich
mit. Die oberste Landesplanungsbehörde kann die Entscheidung der
Regionalversammlung
bei Abweichung von Absatz 1 innerhalb eines Monats, nachdem ihr die
Entscheidung
mitgeteilt wurde, beanstanden.

§ 11

Untersagung raumordnungswidriger
Planungen und 
Maßnahmen

(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die von
den Bindungswirkungen der Ziele
der Raumordnung nach § 4
Abs. 1 und 3
des Raumordnungsgesetzes
erfaßt werden, können
durch die zuständige Landesplanungsbehörde
oder regionale Planungsgemeinschaft im
Benehmen mit dem für die Planung oder
Maßnahme fachlich zuständigen Ministerium untersagt
werden:

zeitlich unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen,

bis zu zwei Jahren, wenn zu befürchten ist, daß die Verwirklichung
in Aufstellung,
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung befindlicher Ziele der
Raumordnung unmöglich
gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.

(2) Die befristete Untersagung kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 2 auch bei behördlichen
Entscheidungen über die Zulässigkeit
raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des
Privatrechts erfolgen, wenn die
Ziele der Raumordnung bei der Genehmigung der Maßnahme
nach § 4
Abs. 4 und 5
des Raumordnungsgesetzes
rechtserheblich sind.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung
haben keine aufschiebende
Wirkung.

§ 12

Verwirklichung der Raumordnungspläne

Die Landesplanungsbehörden und die Träger der Regionalplanung
wirken auf die
Verwirklichung der Raumordnungspläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit
der für die
Verwirklichung maßgeblichen öffentlichen Stellen und
Personen des Privatrechts fördern. Dies
kann insbesondere im Rahmen von Entwicklungskonzepten
für Teilräume erfolgen, durch die
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen
vorgeschlagen und aufeinander abgestimmt
werden (Regionale Entwicklungskonzepte).
Die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung
teilräumlicher Entwicklungen
(Städtenetze) ist zu unterstützen. Vertragliche Vereinbarungen zur
Vorbereitung
und Verwirklichung der Raumordnungspläne können geschlossen werden.

Teil 3

Sicherung der Raumordnung

§ 13

Landesplanerische Abstimmung raumbedeutsamer

Planungen und Maßnahmen

(1) Die öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts
nach § 4
Abs. 3
des
Raumordnungsgesetzes
haben ihre raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
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aufeinander und untereinander
abzustimmen. Sie sind verpflichtet, der oberen
Landesplanungsbehörde ihre raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen möglichst
frühzeitig mitzuteilen und die
erforderlichen Auskünfte zu geben. Raumbedeutsame Planungen
und Maßnahmen
anderer Planungsträger hat die öffentliche Stelle mitzuteilen, die für
die
Entgegennahme der Anzeige oder die Erteilung einer Genehmigung zuständig
ist.

(2) Die zuständige obere Landesplanungsbehörde
entscheidet innerhalb einer Frist von vier
Wochen nach Einreichung der hierfür
erforderlichen Unterlagen, ob zur landesplanerischen
Abstimmung der mitgeteilten
raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme die Durchführung
eines Raumordnungsverfahrens
geboten ist oder ob eine landesplanerische Stellungnahme
ausreicht. Das Ergebnis
der Prüfung ist dem Planungsträger mitzuteilen.

§ 14

Raumordnungskataster

(1) Die obere Landesplanungsbehörde führt zur Sicherung
der Erfordernisse der Landesplanung
ein Raumordnungskataster als aktuelles und raumbezogenes
Informationssystem.

(2) Die Träger raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen
sollen das
Raumordnungskataster bereits in einem frühen Stadium der Vorbereitung
von Planungen oder
Maßnahmen nutzen und ihrerseits Unterlagen zur Fortschreibung
des Katasters zur Verfügung
stellen.

(3) Die zuständige Landesplanungsbehörde teilt
dem Träger einer raumbedeutsamen Planung
oder Maßnahme auf Anfrage mit,
ob andere Planungen berührt werden.

§ 15

Raumordnungsverfahren

(1) Das Raumordnungsverfahren hat den Zweck festzustellen,

ob raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen mit den
Erfordernissen der
Raumordnung übereinstimmen und

wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten
der
Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können

(Raumverträglichkeitsprüfung). Im Raumordnungsverfahren sind die raumbedeutsamen
Auswirkungen der Planung oder Maßnahme auf die in den Grundsätzen des
§ 2
Abs. 2
des
Raumordnungsgesetzes
genannten Belange unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen.
Dies gilt auch für die Grundsätze, die in Raumordnungsplänen auf der
Grundlage des § 3 Abs. 2
aufgestellt werden. Die Feststellung nach Satz 1 schließt die Prüfung
vom Träger der Planung
oder Maßnahme eingeführter Standort- oder
Trassenalternativen ein. Das
Raumordnungsverfahren umfasst die Ermittlung, Beschreibung
und Bewertung der
raumbedeutsamen Auswirkungen eines Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2
des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September
2001 (BGBl. I S. 2350), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (BGBl.
I S. 1914, 1921),
genannten Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand
(Umweltverträglichkeitsprüfung
nach § 16 Abs. 1
des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung).

(2) Von einem Raumordnungsverfahren kann abgesehen werden,
wenn die Beurteilung der
Raumverträglichkeit der Planung oder Maßnahme
bereits auf anderer raumordnerischer
Grundlage hinreichend gewährleistet ist;
dies gilt insbesondere, wenn die Planung oder
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Maßnahme

den Zielen der Raumordnung entspricht oder widerspricht
oder

den Darstellungen oder Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepaßten
Flächennutzungsplans oder Bebauungsplans nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
entspricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit dieser Planung oder Maßnahme
nicht nach einem Planfeststellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit den
Rechtswirkungen der Planfeststellung für raumbedeutsame Vorhaben bestimmt oder

in einem anderen gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der
Landesplanungsbehörde festgelegt worden ist.

(3) Ein Raumordnungsverfahren kann von Amts wegen oder auf
Antrag eingeleitet werden. Ein
Anspruch auf Einleitung besteht nicht.

(4) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von
öffentlichen Stellen des Bundes,
von anderen öffentlichen Stellen, die
im Auftrag des Bundes tätig sind, sowie von Personen des
Privatrechts nach § 5
Abs. 1
des Raumordnungsgesetzes
ist im Benehmen mit der zuständigen
Stelle oder Person über die Einleitung
eines Raumordnungsverfahrens zu entscheiden.

(5) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der
militärischen Verteidigung
entscheidet das zuständige Bundesministerium
oder die von ihm bestimmte Stelle, bei
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
der zivilen Verteidigung die zuständige Stelle
über Art und Umfang der
Angaben für die Planung oder Maßnahme.

(6) Die zuständige Landesplanungsbehörde legt Art,
Umfang und Anzahl der für die Einleitung
des Raumordnungsverfahrens notwendigen
Verfahrensunterlagen fest. Dabei sollen sich die
Verfahrensunterlagen auf die Angaben
beschränken, die notwendig sind, um eine Bewertung
der raumbedeutsamen Auswirkungen
des Vorhabens im Sinne des Absatzes 1 zu ermöglichen.

(7) Im Raumordnungsverfahren sind alle von der raumbedeutsamen
Planung oder Maßnahme
berührten öffentlichen Stellen sowie sonstige
fachlich berührte Stellen zu beteiligen. Berührte
kommunale Gebietskörperschaften
benachbarter Länder sind über die oberste
Landesplanungsbehörde zu
beteiligen.

(8) Die zuständige Landesplanungsbehörde bezieht
die Öffentlichkeit durch die Gemeinden ein,
indem

sie die Planung oder Maßnahme in einer Kurzbeschreibung
nach Standort, Art und
Umfang sowie ihrer allgemeinen Zielstellung in den Gemeinden,
in denen sie sich
auswirkt, auf Kosten des Planungsträgers durch ortsüblichen
Aushang oder örtliche
Tageszeitung öffentlich bekanntmacht,

die Verfahrensunterlagen während eines angemessenen Zeitraumes eingesehen
werden
können,

Gelegenheit zur Äußerung gegenüber der Gemeinde gegeben
wird.

§ 15
Abs. 6
Satz 2
des Raumordnungsgesetzes
bleibt unberührt.

(9) Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen innerhalb
einer Frist von regelmäßig drei Monaten, bei der
Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung innerhalb einer Frist
von höchstens sechs Monaten mit einer
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landesplanerischen Beurteilung abzuschließen.
Der Abschluß des Verfahrens für räumliche
Teilabschnitte, die für
sich beurteilt werden können, kann vorgezogen werden, soweit das
sachlich möglich
ist und nicht zur Vorentscheidung noch nicht abschließend beurteilter
Abschnitte
führt. Die landesplanerische Beurteilung ist dem Träger der Planung oder
Maßnahme und den Verfahrensbeteiligten zuzuleiten. In den betroffenen Gemeinden
ist der
Öffentlichkeit Gelegenheit zu geben, sich über das Ergebnis des
Raumordnungsverfahrens zu
unterrichten.

Teil 4

Organisation der Landes- und Regionalplanung

§ 16

Landesplanungsbehörden

(1) Oberste Landesplanungsbehörde ist das für Raumordnung
und Landesplanung zuständige
Ministerium. Der obersten Landesplanungsbehörde
obliegt:

die Aufstellung des Landesentwicklungsplans,

die Abstimmung der Landesplanung mit dem Bund und anderen Bundesländern
und die
Mitwirkung an der Raumordnung des Bundes,

die Zusammenarbeit mit dem Bund an einer Raumordnung in der Europäischen
Gemeinschaft und im größeren europäischen Raum,

die Raumbeobachtung und die Erarbeitung von prognostischen Grundlagen für
die
Landesentwicklung,

die Entscheidung über die Abweichung von einem Ziel der Raumordnung
im
Landesentwicklungsplan nach § 10 Abs.
3
,

die Erarbeitung von Vorgaben über Form und Inhalt der Regionalen Entwicklungspläne
und der Regionalen Teilgebietsentwicklungspläne,

die Festlegung von Planungsräumen nach § 8 Abs. 1
,

die Untersagung von raumordnungswidrigen Planungen und Maßnahmen,

die Rechts- und Fachaufsicht über die oberen und unteren Landesplanungsbehörden;
dies
gilt nicht, soweit die obere Landesplanungsbehörde als Geschäftsstelle
der Regionalen
Planungsgemeinschaft tätig wird,

die Rechtsaufsicht über die Regionalen Planungsgemeinschaften,

die Durchführung von Raumordnungsverfahren für Planungen und
Maßnahmen, die von
Landesbedeutung sind beziehungsweise sich bei grenzüberschreitenden
Planungen über
mehrere Regierungsbezirke oder Bundesländer erstrecken,
wenn die Zuständigkeit oder
einzelne Verfahrensschritte nicht auf eine obere
Landesplanungsbehörde übertragen
werden,

die Regelung der Einrichtung und Führung des Raumordnungskatasters.
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(2) Obere Landesplanungsbehörde ist das Landesverwaltungsamt.
Der oberen
Landesplanungsbehörde obliegt:

die Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen im Rahmen
von öffentlich-rechtlichen
Verfahren für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen,

die Durchführung von Raumordnungsverfahren,

die Führung des Raumordnungskatasters,

die Geschäftsführung für eine Regionale Planungsgemeinschaft
(Geschäftsstelle), die sie
damit beauftragt hat,

die Wahrnehmung aller sonstigen Aufgaben nach diesem Gesetz, soweit sie
nicht anderen
Stellen zugewiesen sind.

(3) Untere Landesplanungsbehörden sind die Landkreise
und kreisfreien Städte. Ihnen obliegt:

die Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen öffentlich-rechtlicher
Verfahren für
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen,

die Durchführung von Raumordnungsverfahren, deren räumliche Auswirkungen
sich auf
das Gebiet eines Landkreises beschränken und die durch die obere
Landesplanungsbehörde
übertragen werden,

die Beratung über Erfordernisse der Raumordnung.

§ 17

Regionale Planungsgemeinschaft

(1) Träger der Regionalplanung für die Planungsregionen
sind die Landkreise und kreisfreien
Städte. Ihnen obliegt die Aufstellung, Änderung,
Ergänzung und Fortschreibung des Regionalen
Entwicklungsplans und von Regionalen
Teilgebietsentwicklungsplänen. Sie erledigen diese
Aufgabe in Regionalen Planungsgemeinschaften
als Zweckverbände nach Maßgabe des
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit,
soweit dieses Gesetz keine abweichenden
Regelungen trifft.

(2) Folgende Planungsregionen werden gebildet:

Altmark

mit dem Altmarkkreis Salzwedel
und dem Landkreis Stendal,

Magdeburg

mit dem Landkreis Börde,
dem Landkreis Jerichower Land, dem Landkreis Salzlandkreis
und der kreisfreien Stadt
Magdeburg,

Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg

mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld,
dem Landkreis Wittenberg und der kreisfreien Stadt
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Dessau-Roßlau,

Halle

mit dem Landkreis Burgenlandkreis,
dem Landkreis Saalekreis und der kreisfreien Stadt
Halle (Saale) sowie dem Gebiet
des Landkreises Mansfeld-Südharz, das dem Landkreis
Mansfelder Land in den Grenzen
vom 30. Juni 2007 entspricht, unter Berücksichtigung der
nach diesem Zeitpunkt
erfolgten und künftig erfolgenden Gemeindegebietsänderungen.
Dabei ist
im Landkreis Mansfeld-Südharz bei Eingemeindungen in oder Neubildung von
Einheitsgemeinden
sowie der Neubildung von Verbandsgemeinden zur Bestimmung der
Zugehörigkeit
zur Planungsregion Halle auf die Mehrzahl der Einwohner im Gebiet des
ehemaligen
Landkreises Mansfelder Land abzustellen. §
18 Abs. 3
gilt entsprechend.

Harz

mit dem Landkreis Harz und
dem Gebiet des Landkreises Mansfeld-Südharz, das dem
Landkreis Sangerhausen
in den Grenzen vom 30. Juni 2007 entspricht, unter
Berücksichtigung der nach
diesem Zeitpunkt erfolgten und künftig erfolgenden
Gemeindegebietsänderungen.
Dabei ist im Landkreis Mansfeld-Südharz bei
Eingemeindungen in oder Neubildung
von Einheitsgemeinden sowie der Neubildung von
Verbandsgemeinden zur Bestimmung der
Zugehörigkeit zur Planungsregion Harz auf die
Mehrzahl der Einwohner im Gebiet
des ehemaligen Landkreises Sangerhausen
abzustellen. § 18 Abs. 3
gilt entsprechend.

(3) Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft sind die Regionalversammlung
(§ 18) und
der Verbandsgeschäftsführer oder die Verbandsgeschäftsführerin,
welcher oder welche die
Bezeichnung Vorsitzender oder Vorsitzende führt (§ 18 a).

§ 18

Regionalversammlung

(1) Die Verbandsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft
führt die Bezeichnung
Regionalversammlung.

(2) Die Regionalversammlung besteht aus den Landrätinnen
und Landräten, den
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern sowie
den Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern der kreisfreien Städte und
der Mittelzentren nach den Festlegungen des
Landesentwicklungsplans sowie weiteren
Vertreterinnen und Vertretern.

(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte der Planungsregion
entsenden für je angefangene
20 000 Einwohnerinnen und Einwohner eine Vertreterin
oder einen Vertreter in die
Regionalversammlung. Maßgebend ist die Einwohnerzahl,
die für den letzten Termin vor Beginn
der Wahlzeit vom Statistischen Landesamt
festgestellt wurde. Landrätinnen und Landräte,
Oberbürgermeisterinnen
und Oberbürgermeister sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
der
kreisfreien Städte und Mittelzentren nach den Festlegungen des Landesentwicklungsplans
werden insoweit angerechnet.

(4) Die weiteren Vertreterinnen und Vertreter in der Regionalversammlung
werden in den
kreisfreien Städten vom Stadtrat, in den Landkreisen von den Kreistagen
für die Dauer der
kommunalen Wahlperiode gewählt. Dabei wählen die
Kreistage ein Viertel der weiteren
Vertreterinnen und Vertreter auf Vorschlag der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden; hierzu
wird vom Landkreis eine alphabetische
Wahlliste der von den kreisangehörigen Städten und
Gemeinden vorgeschlagenen
Kandidatinnen und Kandidaten gebildet, aus der die erforderliche
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Zahl der weiteren
Vertreterinnen und Vertreter nach dem Mehrheitsprinzip gewählt wird.
Wählbar
zur Vertreterin oder zum Vertreter ist, wer seit mindestens sechs Monaten seinen
Hauptwohnsitz in der Planungsregion hat. Nicht wählbar ist, wer in einer
Landesplanungsbehörde
tätig ist.

(5) Absatz 3 gilt für den Landkreis Mansfeld-Südharz
entsprechend seiner Teilung und
Zuordnung zu den Planungsregionen nach § 17 Abs. 2 Nrn. 4 und 5
. Die Landrätin oder der
Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz ist Mitglied
der Regionalversammlung derjenigen
Regionalen Planungsgemeinschaften, zu deren Planungsregion
das Gebiet des Landkreises
gehört. Abweichend von § 18 a Satz 1
kann die Landrätin oder der Landrat des Landkreises
Mansfeld-Südharz nicht
zu der oder zu dem Vorsitzenden der Regionalversammlung gewählt
werden.

(6) Jede Vertreterin und jeder Vertreter in der Regionalversammlung
hat eine Stimme. Sie sind
an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden. Ihre Tätigkeit
ist ehrenamtlich. § 33
der
Gemeindeordnung
gilt entsprechend.

(7) Die Stellvertretung der Landrätinnen und Landräte,
der Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeister, der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister erfolgt durch ihre Vertreter im
Amt. Für die weiteren
Vertreterinnen und Vertreter nach Absatz 4 sind für den Fall der
Verhinderung
jeweils Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu wählen.

(8) Die Regionalversammlung kann zur Erfüllung ihrer
Aufgaben einen Regionalausschuss
bilden. Die Regionalversammlung kann bestimmte Angelegenheiten,
mit Ausnahme der in den
§§ 7 und 8 genannten, durch Satzung dem Regionalausschuss
zur Beschlussfassung
übertragen. Der Regionalausschuss besteht aus den Landrätinnen
und Landräten,
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern, die
Mitglied der Regionalversammlung sind;
die Satzung kann bestimmen, dass ihm weitere
Mitglieder der Regionalversammlung
angehören. Der oder die Vorsitzende nach
§ 18 a
sitzt dem Regionalausschuss vor.

§ 18 a

Verbandsvorsitz

Ihren Vorsitzenden oder ihre Vorsitzende wählt die
Regionalversammlung aus dem Kreise der
ihr angehörenden Landrätinnen und
Landräte sowie Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeister der kreisfreien
Städte. Der oder die Vorsitzende ist Verbandsgeschäftsführer
oder
Verbandsgeschäftsführerin im Sinne des §
12
des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit. Er oder sie ist ehrenamtlich
tätig. Er oder sie bedient sich einer
hauptamtlich geleiteten Geschäftsstelle.

Teil 5

Raumbeobachtung

§ 19

Raumbeobachtung

(1) Die Landesplanungsbehörden und die Regionalen Planungsgemeinschaften
erfassen und
bewerten fortlaufend die für das Land Sachsen-Anhalt raumbedeutsamen
Tatbestände und
Entwicklungen. Die Raumbeobachtung umfasst auch die Überwachung
der erheblichen
Auswirkungen auf die Umwelt bei der Umsetzung des Raumordnungsplans.

(2) Über die Ergebnisse der Raumbeobachtung, insbesondere
über den Stand der
Verwirklichung des Landesentwicklungsplans, ist der Landtag
mindestens in jedem zweiten
Kalenderjahr zu unterrichten.
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Teil 6

Überleitungs- und Schlußvorschriften

§ 20

Übergangsvorschriften

(1) Ergibt sich nach der Neuzuordnung eines Landkreises zu
einer Regionalen
Planungsgemeinschaft gemäß § 17 Abs. 2
oder nach der Gebietsänderung eines Landkreises
durch das Gesetz zur Kreisgebietsneuregelung
vom 11. November 2005 (GVBl. LSA S. 692),
geändert durch § 1 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2006 (GVBl. LSA S. 544), ein Gebiet, für
das ein Regionaler
Entwicklungsplan nicht vorliegt, wird die Planung für dieses Gebiet durch die
zuständige Regionale Planungsgemeinschaft fortgeführt.

(2) Die Regionalversammlungen werden unverzüglich neu
gewählt, spätestens bis zum 31.
Dezember 2008.

(3) Die §§
2 a
und 2 b
finden keine Anwendung auf das Gesetz über den
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt
vom 23. August 1999 (GVBl. LSA S. 244),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
5. Juli 2007 (GVBl. LSA S. 214), die beschlossenen
Regionalen Entwicklungspläne
sowie auf die Entwürfe von Regionalen Entwicklungsplänen, für
die
das Aufstellungsverfahren vor dem 1. Januar 2008 eingeleitet wurde.

§ 21

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Magdeburg, den 28. April 1998.

Der Präsident des Landtages 
von Sachsen-Anhalt

Dr. Keitel

Der Ministerpräsident 
des Landes Sachsen-Anhalt

Dr. Höppner

Ministerium für Raumordnung, 
Landwirtschaft und Umwelt 
des Landes Sachsen-Anhalt

Heidecke
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